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Bundesfeier 2025 - Einladung zum Festakt 

Die Fislisbacher 1. Augustfeier 2025 beginnt um 11.00 Uhr mit der Eröffnung der Festwirtschaft 
in der Schulanlage Leematten (Festzelt auf dem Parkplatz neben Spielplatz Tannenburg). Der 
offizielle Festakt beginnt um 11.30 Uhr mit der Begrüssung durch den Gemeinderat. Die Fest-
rede hält Frau Severine Jegge, Grossrätin und Gemeinderätin in Oberrohrdorf. Die Festrednerin 
ist in Fislisbach aufgewachsen. Das Gebet spricht der röm.-kath. Pfarrer Odo Camponovo. Das 
obligate Risotto, zubereitet vom Alterszentrum am Buechberg, wird ab 12.15 Uhr von der Ein-
wohnergemeinde Fislisbach offeriert. Die Musik Fislisbach umrahmt den Anlass musikalisch und 
führt die Festwirtschaft. Die Fislisbacher Bevölkerung wird demnächst mit einem Flugblatt zur 
Bundesfeier herzlich eingeladen. 
 
 

Bundesfeier - Vorsicht mit Feuerwerk und 1. August-Feuer 

Anhaltend heisses Wetter kann trotz vereinzelter lokaler Gewitterregen zu einer erheblichen 
Waldbrandgefahr führen. Insbesondere am Nationalfeiertag entstehen leider nicht nur Freuden-
feuer, sondern alljährlich auch schwere Unfälle und Schadenfeuer. Feuern im Freien ist nur dort 
erlaubt, wo keine Gefährdung für die Umgebung besteht. Jede Feuerstelle im Freien ist bis zum 
vollständigen Erlöschen der Glut zu beaufsichtigen. Im Umgang mit Feuerwerk sind insbeson-
dere folgende Gebote zu beachten: 

- Die Rauchverbote im Bereich der Verkaufsstände sind strikte einzuhalten; 
- Die Gebrauchsanweisung für das Feuerwerk soll vor dem Abbrennen durchgelesen und ge-

nau eingehalten werden; 
- Raketen sind aus gut verankerten Flaschen oder Röhren abzufeuern; 
- Zündhölzer und Feuerwerk gehören nicht in die Hände von unbeaufsichtigten Kindern; 
- Feuerwerk darf nicht in der Nähe von Wäldern, Kornfeldern, Gebäuden und Menschenan-

sammlungen abgebrannt werden. Es ist für einen angemessenen Sicherheitsabstand zu 
sorgen. 

Im Weiteren sind allfällige Publikationen von Kanton und Bund zur aktuellen Gefahrenlage und 
deren Massnahmen einzuhalten. Der Gemeinderat dankt für die Beachtung dieser Hinweise und 
wünscht der Bevölkerung eine ungetrübte Bundesfeier. 

 
 
Bundesfeiertag - Gemeindeverwaltung und Aussenbetriebe geschlossen 

Die Schalter der Gemeindeverwaltung sind am Donnerstag, 31. Juli 2025 ab 11.30 Uhr bis und 
mit Freitag, 1. August 2025 geschlossen. Die Mitarbeitenden der Gemeinde sind ab Montag, 
4. August 2025 wieder für Sie da (bis und mit Freitag, 8. August 2025 gelten die Sommeröff-
nungszeiten). 

Für folgende Ämter ist ein Pikettdienst eingerichtet: 
Bestattungsamt  079 275 36 65 
Wasserversorgung/Leitungsbrüche  079 506 65 25 
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Löschwasserversorgung - Pauschalbeitrag 2025 der Aarg. Gebäudeversicherung 

Die Gemeinden erhalten von der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) Subventionen ge-
mäss der Verordnung über die Beitragsleistung aus dem Fonds zur Verhütung und Bekämpfung 
von Feuerschäden (Feuerfondsverordnung), die entweder auf Gesuch hin im Einzelfall (Feuer-
wehrfahrzeuge, -material und -lokale) oder als jährliche Pauschalbeiträge (theoretische Investi-
tionskosten u. a. für Wasserversorgungs- und Hydrantenanlagen) ausgerichtet werden. Die AGV 
hat der Gemeinde Fislisbach für das Jahr 2025 einen Pauschalbeitrag von CHF 19’600 (2024 = 
CHF 17’600) an die Löschwasserversorgung überwiesen. 
 

https://www.eggenwil.ch/versorgung-entsorgung/wasserversorgung.html/232

